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Das IPR – Die Bestimmung des anwendbaren Rechts

1. Erbfälle ab dem 17.8.2015 – EuErbVO. Für Erbfälle ab dem 17.8.2015 sind die bishe-
rigen IPR-Regelungen, die insbesondere eine Nachlassspaltung zur Folge hatten, einheit-
lich durch die EuErbVO ersetzt worden.

Soweit Art. 75 der Verordnung die Weitergeltung von bestehenden mehrstaatlichen Ab-
kommen vorsieht, sind bezüglich Frankreich nur zwei Abkommen zu beachten, die Rege-
lungen zur Testamentsform betreffen: Zum einen das in Art. 75 Abs. 1 S. 1 ausdrücklich
erwähnte Haager Testamentsformübereinkommen vom 5.10.1961 und zum anderen das
Übereinkommen von Washington vom 26.10.1973 betreffend das internationale Testa-
ment.

Ein spezielles Ausführungsgesetz zur EuErbVO hat Frankreich nicht erlassen. Angepasst
wurden lediglich zivilprozessuale Vorschriften bezüglich der Anerkennung und Vollstre-
ckung von gerichtlichen Entscheidungen wie notarieller Urkunden1 sowie der Erteilung
des Europäischen Nachlasszeugnisses.

2. Erbfälle vor dem 17.8.2015 – Nachlassspaltung. Für Altfälle, also solche Erbfälle, die
vor dem 17.8.2015 eingetreten sind, sind weiterhin die früheren IPR-Regelungen des fran-
zösischen Rechts, die fast ausschließlich auf Richterrecht beruhen, anzuwenden.

a) Grundsatz. Für die Bestimmung des anwendbaren Rechts ist zu unterscheiden zwischen
dem beweglichen und unbeweglichen Nachlass, was somit zu einer Nachlassspaltung
führt.

Für bewegliches Vermögen gilt anders als im früheren deutschen IPR-Recht nicht das
Staatsangehörigkeits- sondern das Wohnsitzprinzip,2 während für unbewegliches Vermö-
gen an das Recht des Belegenheitsstaates3 anzuknüpfen ist.

b) Folgen. Führen diese Regeln beispielsweise bei einem Erblasser mit letztem Wohnsitz in
Deutschland, aber einem in Frankreich belegenen Grundstück dazu, dass zwei unter-

I.

1 Dies auch hinsichtlich der notwendigen Bescheinigungen, um diese Wirkungen in anderen Mitgliedstaaten zu
erreichen.

2 Ständige Rechtsprechung seit Urteil Labedan 19.6.1939, DP 1939.1.97.
3 Von der Rechtsprechung aus Art. 3 II Code civil abgeleitete Ausschließlichkeit hinsichtlich Zuständigkeit und

anwendbarem Recht, so bereits Cour de cassation 14.3.1837, Grands arrêts n°3.
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